
 

 

 

 

 

 

Empfehlungen 

des GKV-Spitzenverbandes über 

die konkreten Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und Durchführung 

der Modellvorhaben 

zur  

kommunalen Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen 

nach § 123 Abs. 4 SGB XI 

 

 

Der GKV-Spitzenverband1 hat nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände sowie der auf 

Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbst-

hilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen und ihrer Angehörigen sowie des Verban-

des der privaten Krankenversicherung e. V. 

 

auf der Grundlage von § 123 Abs. 4 SGB XI 

 

die nachfolgenden Empfehlungen über die konkreten Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und Durch-

führung der Modellvorhaben zur kommunalen Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen 

beschlossen2. Das Bundesministerium für Gesundheit und die Länder haben den Empfehlungen 

mit Schreiben vom 26.01.2018 zugestimmt. 

  

                                                 
1 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gemäß § 53 SGB XI 

2 Erste Fassung vorgelegt am 03.07.2017, überarbeitete Fassung vom 21.12.2017 
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Präambel 

Der Gesetzgeber hat im Zuge des Dritten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung 

und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestärkungsgesetz – PSG III) Regelungen ge-

troffen, die bundesweit bis zu 60 Modellvorhaben zur kommunalen Beratung Pflegebedürftiger 

und deren Angehörigen ermöglichen. In den Modellvorhaben ist ein ganzheitlicher und sozial-

räumlicher Beratungsansatz zu erproben. Insbesondere soll es kommunalen Stellen ermöglicht 

werden, Beratungsaufgaben der Pflegekassen mit eigenen Beratungsaufgaben zusammenzufüh-

ren und gemeinsam in eigener Zuständigkeit zu erbringen. Die Modellvorhaben können in ver-

schiedenen Varianten und je nach den Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich umgesetzt werden.  

Die Pflegekassen beteiligen sich an der Übernahme der Beratungsaufgaben in den Modellvorha-

ben mit finanziellen, sächlichen oder personellen Mitteln und unterstützen das jeweilige Modell 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich. Dabei werden im Zusammenwirken zwischen Mo-

dellkommunen und Pflegekassen sowohl bei der Erarbeitung der vertraglichen Grundlagen als 

auch bei deren Umsetzung die jeweiligen Interessen der Partner wie auch deren einzubringende 

fachliche Kompetenz berücksichtigt. Es ist anzustreben, bereits bestehende und gut funktionie-

rende Strukturen der Pflegekassen in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen sowie erfolgreiche 

Beratungsangebote weiter zu nutzen, um Synergieeffekte zu erzielen. 

Für die Konkretisierung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu den Modellvorhaben hat 

der GKV-Spitzenverband Empfehlungen über die konkreten Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und 

die Durchführung der Modellvorhaben zur kommunalen Beratung Hilfe- und Pflegebedürftiger 

und ihrer Angehörigen zu beschließen, die der Zustimmung von Bund und Ländern bedürfen. Die 

Empfehlungen dienen als Orientierung sowohl für die landesrechtlichen Vorschriften zur Geneh-

migung von Modellvorhaben als auch für die Kooperationsvereinbarungen, die zwischen dem 

Träger des Modellvorhabens (im Folgenden Modellkommune genannt) und den Landesverbänden 

der Pflegekassen zu schließen sind. Das Nähere ist durch landesrechtliche Vorschriften zu kon-

kretisieren. Ziel ist es, die Beratungsaufgaben der Pflegekassen mit kommunalen Beratungsaufga-

ben so zusammenzuführen, dass unter Berücksichtigung vorhandener Strukturen ein integrativer 

Beratungsansatz im Sozialraum erprobt werden kann, der im Ergebnis zu einer effektiven und 

effizienten Beratung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen und deren Angehörigen führt.  
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1. Ziele 

Ziel der Modellvorhaben ist es, die Beratung der im Geltungsbereich einer Modellkommune le-

benden hilfe-und pflegebedürftigen Personen und ihrer Angehörigen sowie vergleichbar Nahe-

stehender durch einen ganzheitlichen und sozialräumlichen Beratungsansatz zu verbessern. Im 

Rahmen des Modellvorhabens ist eine Zusammenarbeit bei der Beratung nach § 123 Abs. 1 Satz 5 

Nr. 1 (Pflegeberatung nach § 7a – 7c SGB XI) und Nr. 2 SGB XI (Beratung in der eigenen Häuslich-

keit nach § 37 Abs. 3 SGB XI) insbesondere mit der Beratung zu Leistungen der Altenhilfe, der 

Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, zur rechtlichen 

Betreuung, zu behindertengerechten Wohnangeboten, zum öffentlichen Nahverkehr und zur För-

derung des bürgerlichen Engagements sicherzustellen.  

Durch das Zusammenwirken der relevanten Akteure vor Ort soll die Beratung in der Modellkom-

mune und die Zusammenarbeit zwischen Modellkommune und Pflegekassen gestärkt werden. 

Hilfe- und Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen sowie vergleichbar Nahestehende sollen zeit-

nah, individuell, bedarfsorientiert, wohnortnah und auf Wunsch in der eigenen Häuslichkeit bera-

ten werden. Durch die Modellvorhaben sollen weiterhin Erkenntnisse über die Wirksamkeit neuer 

Beratungsstrukturen und möglicher Synergieeffekte gewonnen werden. 

Für die Modellvorhaben gelten im Einzelnen folgende Ziele: 

 Im Rahmen des Modellvorhabens werden neue Beratungsstrukturen für hilfe- und pflege-

bedürftige Menschen und ihre Angehörigen erprobt. Dies betrifft auch die Erprobung 

neuer Konzepte zur Verbesserung von Koordination und Kooperation bei der Beratung 

von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen im Rahmen kommu-

naler Beratungsstrukturen.  

 Die im Geltungsbereich einer Modellkommune lebenden hilfe- und pflegebedürftigen Per-

sonen und ihre Angehörigen erhalten eine umfassende, wohnortnahe, neutrale und kos-

tenfreie Beratung. Dabei sind die individuellen Ziele und Wünsche der hilfe- und pflege-

bedürftigen Menschen zu berücksichtigen und die einzelnen Beratungsangebote aufei-

nander abzustimmen. 

 Die Modellkommunen sollen in Zusammenarbeit mit den Vernetzungspartnern, insbeson-

dere den Pflegekassen und den Trägern der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Altenhilfe, 

einen effektiven und effizienten Beratungsprozess sicherstellen. 

 Für die hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen sind die Hilfsange-

bote passgenau zusammenzustellen. Die Beratung hat sich an den individuellen Zielen 

und Wünschen der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen zu ori-

entieren mit dem Ziel, die Versorgung zu verbessern und die Pflegesituation zu stabilisie-

ren. 

 Die Entscheidungs- und Gesundheitskompetenzen der hilfe- und pflegebedürftigen Men-

schen und ihrer Angehörigen sollen gestärkt werden, indem das Wissen über individuell 
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auf sie zugeschnittene Angebote vermittelt und der Zugang zu den jeweiligen Leistungen 

erleichtert wird. 

 Es soll erprobt werden, ob die Beratung im Rahmen der Modellvorhaben unter den im 

SGB XI vorgegebenen Qualitätsvoraussetzungen wirksam und wirtschaftlich erbracht wird, 

insbesondere auch im Vergleich zu anderen Beratungsangeboten. 

 Es soll erprobt werden, ob und wie im Rahmen der Modellvorhaben Ressourcen effektiver 

eingesetzt werden können, auch um die Beratung hilfe- und pflegebedürftiger Personen, 

ihrer Angehörigen sowie vergleichbar Nahestehenden zu verbessern. 

 

2. Inhalte 

Im Rahmen der Modellvorhaben übernimmt die Modellkommune grundsätzlich die in § 123 Abs. 

1 Satz 5 SGB XI genannten Aufgaben der Pflegekassen. Diese sind mit eigenen Beratungsaufgaben  

zusammenzuführen und gemeinsam in eigener Zuständigkeit zu erbringen.  

Für die Übernahme der Aufgaben der Pflegekassen durch die Modellkommune ergeben sich nach 

den gesetzlichen Vorgaben verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten: 

 

 Die Modellkommune übernimmt die Aufgaben der Pflegekassen nach den §§ 7a bis 7c, 37 

Abs. 3 und 45 und erbringt diese durch eigene Ressourcen (Ziffer 2.1). 

 Die Modellkommune übernimmt die o. g. Aufgaben der Pflegekassen und bedient sich zu 

deren Erfüllung Dritter (Ziffer 2.2) 

 Die Modellkommune verzichtet auf die Übernahme der Pflegeberatung nach §§ 7a bis 7c 

SGB XI (Ziffer 2.3) 

 

2.1 Übernahme der Aufgaben der Pflegekassen durch die Modellkommune 

Die Modellkommune übernimmt insbesondere die folgenden Aufgaben durch eigene Beratungs-

stellen:  

1. die Pflegeberatung nach den §§ 7a bis 7c SGB XI, 

2. die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Abs. 3 SGB XI und 

3. Pflegekurse nach § 45 SGB XI. 

Mit der Übernahme der Aufgaben geht die Verantwortung für diese auf die Modellkommune über. 

Der Anspruch des Anspruchsberechtigten3 auf die Durchführung der genannten Beratungen be-

                                                 
3 Anspruchsberechtigte nach § 7a SGB XI sind Pflegebedürftige und Versicherte, die Leistungen nach dem SGB XI beziehen und Personen, 

die einen Antrag auf Leistungen bei der Pflegekasse gestellt haben und erkennbar ein Hilfe- und Beratungsbedarf besteht. Anspruchsbe-

rechtigte nach § 37 Abs. 3 SGB XI sind Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5 die in der eigenen Häuslichkeit versorgt werden. Einen 
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steht gegenüber der Modellkommune, sofern der Hilfe- und Pflegebedürftige seinen Wohnsitz im 

Einzugsbereich der Modellkommune hat. 

 

2.2 Delegation der Beratungsaufgaben durch die Modellkommune 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sich die Modellkommunen Dritter bedienen. Zur Vermeidung 

von Doppelstrukturen ist nach § 123 Abs. 6 Satz 4 SGB XI bei der Verpflichtung Dritter zur Über-

nahme von Beratungsbesuchen nach § 37 Abs. 3 SGB XI allen in § 37 Abs. 3 und Abs. 8 SGB XI 

genannten Einrichtungen die Leistungserbringung zu ermöglichen. 

Zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 7a bis 7c und 45 SGB XI kann im Modellvorhaben auf das 

Know-how und die Kompetenzen der Pflegekassen zurückgegriffen werden; die Entscheidungs-

befugnisse der Kommune hinsichtlich der Delegation der Beratungsaufgaben durch die Modell-

kommune werden dadurch nicht eingeschränkt. Beabsichtigt die Kommune im Modellvorhaben 

die Beratungsaufgaben nach §§ 7a bis 7c und/oder 45 SGB XI an die Pflegekassen zu delegieren, 

ist allen Pflegekassen eine Beteiligung anzubieten. Im Falle einer Delegation verbleibt die Feder-

führung bei den Modellkommunen. Bestehende Strukturen sind nach dem Willen des Gesetzge-

bers zu berücksichtigen. Soweit die Modellkommune eine Veränderung der bestehenden Struktu-

ren für erforderlich hält, sollte dies einvernehmlich mit den Pflegekassen erfolgen. 

 

2.3 Verzicht auf Übernahme der Pflegeberatung nach den §§ 7a bis 7c SGB XI  

Abweichend von Ziffer 2.1 können Modellkommunen nach § 123 Abs. 1 Satz 8 SGB XI darauf ver-

zichten, die Verantwortung für die Erbringung der Pflegeberatung nach den §§ 7a bis 7c SGB XI 

zu übernehmen. In diesem Fall verbleibt die Verantwortung für die Erbringung der Pflegeberatung 

nach den §§ 7a bis 7c SGB XI bei den Pflegekassen. Die Antragsteller des Modellvorhabens und 

die Landesverbände der Pflegekassen haben die Zusammenarbeit in der Beratung nach § 123 

Abs. 1 Satz 7 SGB XI i. V. m. § 7a Abs. 7 SGB XI ergänzend zu vereinbaren. Die ergänzenden Ver-

einbarungen müssen geeignet sein, die Ziele von Modellvorhaben (Abschnitt 1) in angemessener 

Weise zu erfüllen. Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit gilt für den örtlichen Geltungsbereich 

der Modellkommune und soll sich in die Regelungen des Rahmenvertrags über die Zusammenar-

beit in der Beratung nach § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB XI einfügen und diese im Sinne einer intensive-

ren Kooperation verbessern. Die Landesverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten 

Krankenversicherung e. V. sind zum Abschluss einer solchen Vereinbarung verpflichtet, wenn der 

zuständige Träger der Sozialhilfe dies verlangt. 

 

                                                                                                                                                         

Anspruch auf Pflegekurse nach § 45 SGB XI haben Angehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit in teressierte Perso-

nen.  
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3. Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Durchführung von Modellvorhaben ist, dass diese nach Maßgabe der lan-

desrechtlichen Vorschriften gemäß § 123 Abs. 2 Satz 3 SGB XI vorgesehen sind und der für die 

Hilfe zur Pflege zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 124 Abs. 1 Satz 1 SGB XI bis zum 

31.12.2019 bei der zuständigen obersten Landesbehörde einen entsprechenden Antrag stellt. 

Sofern sich die Zuständigkeit des jeweiligen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII auf mehrere 

Kreise erstreckt, soll sich das Modellvorhaben nach § 123 Abs. 1 Satz 3 SGB XI auf einen Kreis 

oder eine kreisfreie Stadt beschränken. Für die Stadtstaaten Hamburg und Berlin ist das Modell-

vorhaben auf jeweils einen Stadtbezirk zu beschränken. Dies gilt nicht für Bremen (vgl. § 123 

Abs. 1 Satz 4 SGB XI). 

In der Modellkommune muss eine wohnortnahe Beratung auf Wunsch des hilfe- und pflegebe-

dürftigen Menschen und seiner Angehörigen sichergestellt werden. Dies gilt sowohl für flächen-

mäßig große Landkreise als auch für dicht besiedelte Stadtbezirke. 

 

3.1 Konzept zur Erläuterung des Modellvorhabens 

Dem Antrag auf Durchführung eines Modellvorhabens ist ein schriftliches Konzept beizufügen, 

das insbesondere folgende Angaben umfassen sollte:  

 Örtlicher Geltungsbereich des Modellvorhabens mit konkreter Angabe der einbezogenen 

Gemeinden inklusive der PLZ, Stadtbezirke bzw. Stadtteile inklusive der PLZ sowie einbe-

zogenen Straßen und Hausnummern, damit die im Geltungsbereich einer Modellkommune 

lebenden Versicherten eindeutig identifiziert werden können. 

 Sachlicher Geltungsbereich des Modellvorhabens: Angabe, ob auf die Übernahme der 

Pflegeberatung nach §§ 7a – 7c SGB XI verzichtet wird (vgl. § 123 Abs. 1 Satz 8 SGB XI). 

 Konkretisierungen, in welcher Weise die originären sowie die von den Pflegekassen über-

nommenen Beratungsaufgaben wahrgenommen und die Zusammenarbeit mit bestehen-

den Beratungsangeboten (z. B. Pflegestützpunkten, unabhängigen Beratungsstellen und 

Pflegekursen im Einzugsgebiet) gefördert wird. Dargelegt werden soll insbesondere, wie 

eine Vernetzung der Pflegeberatung mit der kommunalen Infrastruktur und der Beratung 

zu kommunalen Leistungen zur Pflege und Pflegevermeidung, z. B. Altenhilfe nach dem 

SGB XII, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, bürgerschaftliches 

Engagement, öffentlicher Gesundheitsdienst, rechtliche Betreuung und die Nutzbarkeit 

des öffentlichen Personennahverkehrs, gewährleistet wird. 

 Konkretisierungen, wie die Öffentlichkeit und die relevanten Akteure im örtlichen Gel-

tungsbereich über den Start der Modellkommune und die Auswirkungen informiert wer-

den (Kommunikationskonzept/Informationspflicht). 

 Sofern sich die Modellkommunen zur Aufgabenwahrnehmung Dritter bedienen, ist dies im 

Konzept anzugeben und möglichst konkret zu beschreiben. 
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Für die Pflegeberatung nach §§ 7a – 7c SGB XI:  

Beabsichtigt die Modellkommune die Pflegeberater der Pflegekassen, externe Dienst-

leister, mit denen bereits Verträge bestehen und/oder die Pflegeberater der Pflege-

stützpunkte einzusetzen, ist darzulegen, wie der Einsatz erfolgen soll, z. B. durch Per-

sonalgestellungen unter Berücksichtigung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 

etwaiger tarifrechtlicher Regelungen. Hierfür sind vertragliche Vereinbarungen über die 

Finanzierung, die örtlichen Ausgestaltungen und die Vernetzung der Beratungsaufga-

ben zwischen der Modellkommune und den genannten Akteuren erforderlich. 

  

Für die Beratung in der Häuslichkeit nach § 37 Abs. 3 SGB XI:  

Sofern die Modellkommune für die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 

Abs. 3 SGB XI Dritte einbindet, ist darzulegen, wie die Leistungserbringung allen in 

§ 37 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 8 SGB XI genannten Einrichtungen ermöglicht wird (§ 123 

Abs. 6 Satz 4 SGB XI) und ggf. welche fachlichen und konzeptionellen Anforderungen 

von diesen berücksichtigt werden sollen.  

 

Für die Pflegekurse nach § 45 SGB XI:  

Sofern die Modellkommune die Pflegekurse nicht selbst anbietet, ist die Einbindung 

Dritter darzulegen. Die Pflegekassen sollen den Modellkommunen eine Beteiligung an 

den Kooperationen mit Dritten zur Durchführung von Pflegekursen einräumen, damit 

gewachsene Strukturen berücksichtigt werden und erhalten bleiben können.  

 

 Darlegung, wie für die vorgenannten übernommenen Pflegeberatungsaufgaben ausrei-

chende datenschutzrechtliche Vorkehrungen getroffen werden (SGB X; 2. Kapitel);  

 Konkrete Angabe, mit welchen eigenen sächlichen und personellen Mitteln die Beratungs-

stellen ausgestattet werden;  

 Nachweis, dass und in welcher Form den privaten Versicherungsunternehmen, die die pri-

vate Pflege-Pflichtversicherung durchführen (PKV), ein konkretes Angebot zur Zusam-

menarbeit gemacht wird. Dies kann auch über den Verband der Privaten Krankenversiche-

rung e.V. erfolgen.  

 

Nach § 123 Abs. 3 Satz 3 SGB XI ist den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene und den 

Landesverbänden der Pflegekassen zu jedem Antrag vor der Genehmigung Gelegenheit zur 

schriftlichen Stellungnahme zu geben. Es sollte dazu eine 4-wöchige Frist eingeräumt werden. 

 

3.2 Berechnung des ungefähren Modellbudgets 

Das Bundesministerium für Gesundheit gibt beim Statistischen Bundesamt eine Sonderauswertung 

der Pflegestatistik 2017 - Pflegebedürftige nach Kreisen und kreisfreien Städten bzw. nach Bezir-

ken für Hamburg und Berlin - in Auftrag und stellt diese dem GKV-Spitzenverband und den 
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obersten Landesbehörden zur Verfügung. Auf dieser Grundlage und unter Zugrundelegung der 

bundesweit durchschnittlichen Leistungsausgaben je Pflegebedürftigen für die Beratungsaufgaben 

nach den §§ 7a bis 7c, 37 Abs. 3 und 45 SGB XI auf Basis der amtlichen Statistiken (PV 45, PJ1 

und PG 2) berechnet der GKV-Spitzenverband einmalig für alle Kommunen im Sinne des § 123 

Abs. 1 SGB XI das ungefähre Modellbudget. 

 

3.3 Kommunen mit mehrjähriger Erfahrung in strukturierter Zusammenarbeit in der Beratung 

Bundesweit können gemäß § 123 Abs. 3 Satz 1 SGB XI maximal 60 Modellvorhaben genehmigt 

werden. Gesetzlich ist vorgegeben, dass die Länder insgesamt bei der Genehmigung sicherstellen 

sollen, dass die Hälfte aller bewilligten Modellvorhaben durch Antragsteller durchgeführt wird, die 

keine mehrjährigen Erfahrungen in strukturierter Zusammenarbeit in der Beratung aufweisen (§ 

123 Abs. 3 Satz 4 SGB XI). 

Die Kommunen, soweit sie als örtliche Sozialhilfeträger und Träger der Altenhilfe tätig sind, und 

die Pflegekassen sind schon nach § 86 SGB X zur Zusammenarbeit verpflichtet; außerdem trifft 

die Kommunen und die Pflegekassen neben den Ländern und den Pflegeeinrichtungen nach § 8 

Abs. 2 SGB XI die Verpflichtung zur gemeinsamen Gewährleistung einer aufeinander abgestimm-

ten pflegerischen Versorgung der Bevölkerung, so dass schon nach bisher geltendem Recht eine 

enge Zusammenarbeit stattgefunden haben muss. Mehrjährige Erfahrung in der strukturierten 

Zusammenarbeit in der Beratung kann daher nur dann vorliegen, wenn in der Kommune bereits 

vor Beginn des Modellvorhabens besonders umfangreiche Erfahrungen im Aufbau und in der Um-

setzung von Netzwerken gesammelt wurden, die deutlich über das gesetzlich vorgesehene Min-

destmaß hinausgehen, wie es neben der allgemeinen Regel des § 86 SGB X insbesondere in den 

Spezialregelungen der §§ 87-96 SGB X, in der Regelung zur Altenhilfe nach § 71 SGB XII sowie in 

den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften zum Ausdruck kommt.  

 

4. Durchführung 

Gemäß § 123 Abs. 5 SGB XI schließt der Träger des Modellvorhabens nach Genehmigung seines 

Antrags auf Durchführung eines Modellvorhabens durch die zuständige oberste Landesbehörde 

mit den Landesverbänden der Pflegekassen gemeinsam und einheitlich eine Kooperationsverein-

barung. Mit dem Inkrafttreten der Kooperationsvereinbarung geht die Verantwortung für die 

übernommenen Aufgaben von den Pflegekassen auf die Modellkommune über. 
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4.1 Inhalt der Kooperationsvereinbarung 

Die Kooperationsvereinbarung soll folgende Mindestinhalte enthalten: 

 

4.1.1 Geltungsbereich des Modellvorhabens 

Es ist der örtliche Geltungsbereich des Modellvorhabens mit konkreter Angabe der einbezogenen 

Gemeinden inklusive der PLZ, Stadtbezirke bzw. Stadtteile inklusive der PLZ sowie einbezogenen 

Straßen und Hausnummern anzugeben. Darüber hinaus ist anzugeben, ob der Träger der Modell-

kommune auf die Übernahme der Pflegeberatung nach §§ 7a – 7c SGB XI verzichtet. Des Weiteren 

ist der Beginn der Pflegeberatung im Rahmen der Modellvorhaben festzulegen. 

 

4.1.2 Zusammenarbeit zwischen der Modellkommune und den Pflegekassen 

 Die Landesverbände der Pflegekassen verpflichten sich, ihre im Bereich einer Modellkommune 

zuständigen Pflegekassen rechtzeitig vor Beginn des Modellvorhabens über den Inhalt und 

das Inkrafttreten der Kooperationsvereinbarung zu informieren. 

 Die Landesverbände der Pflegekassen können im Rahmen der Vereinbarung nach § 123 

Abs. 5 SGB XI einen koordinierenden Landesverband benennen. 

 Spätestens nach Bekanntgabe durch den jeweiligen Landesverband der Pflegekassen teilen die 

innerhalb einer Modellkommune zuständigen Pflegekassen der Modellkommune ihre Kontakt-

daten einschließlich der zuständigen Ansprechpartner in Textform mit.  

 Hilfe- und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, die im örtlichen Zuständigkeits-

bereich der Modellkommune ihren Wohnsitz haben und eine Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, 

einen Pflegekurs nach § 45 SGB XI oder einen Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI in 

Anspruch nehmen möchten, sind an die Modellkommune zu verweisen. Dies gilt für die Pfle-

geberatung nach den §§ 7a bis 7c SGB XI nur, wenn die Pflegekassen die Pflegeberatung nicht 

selbst durchführen.  

 Stellen hilfe- und pflegebedürftige Menschen, die im örtlichen Zuständigkeitsbereich einer 

Modellkommune leben, bei ihrer Pflegekasse erstmalig einen Antrag auf Leistungen nach dem 

SGB XI sowie weitere Anträge auf Leistungen nach § 18 Abs. 3 SGB XI, den §§ 36 bis 38, 41 

bis 43, 44a, 45, 87a Abs. 2 Satz 1 und § 115 Abs. 4 SGB XI, hat die Pflegekasse die Modell-

kommune darüber unverzüglich – spätestens bis zum Ablauf des dritten Arbeitstages - in 

Textform zu informieren. Die Modellkommune hat diesen Versicherten nach § 7b Abs. 1 Satz 

1 SGB XI unmittelbar nach Information durch die Pflegekasse unter Benennung einer Kontakt-

person einen konkreten Beratungstermin für eine individuelle Pflegeberatung anzubieten, der 

spätestens innerhalb von zwei Wochen durchzuführen ist. Im Übrigen gelten die Richtlinien 

gemäß § 17 Abs. 1a SGB XI zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a 

SGB XI. 
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 Sofern der Wohnsitz des Pflegebedürftigen im Einzugsbereich der Modellkommune liegt, wer-

den alle Ansprüche der hilfe-und pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen auf 

Leistungen der Beratung nach § 123 Abs. 1 Satz 5 SGB XI durch die Modellkommune erfüllt, 

soweit diese Aufgaben durch die Modellkommune übernommen wurden (s. Abschnitt 2.1). 

 Der Übergang der Beratungsaufgaben von den Pflegekassen auf die jeweilige Modellkommune 

ist durch eine aktive, auf die Versicherten und Bürgerinnen und Bürger ausgerichtete Öffent-

lichkeitsarbeit der jeweiligen Modellkommunen zu begleiten.  

 

4.1.3 Einbeziehung bestehender Beratungs- und Kursangebote, sofern die Beratungsaufgaben 

delegiert werden sollen  

 Um gewachsene und gut funktionierende Strukturen zu nutzen, sollte die Modellkommune 

den bestehenden Verträgen zu Beratungs- und Kursangeboten der Pflegekassen beitreten 

können. 

 Soweit Rahmenvereinbarungen der Pflegekassen oder der Landesverbände der Pflegekassen 

mit den Trägern von Einrichtungen oder anderen Kooperationspartnern über die einheitliche 

Durchführung und inhaltliche Ausgestaltung von Kursen nach § 45 SGB XI vorliegen, wird den 

Rahmenvertragspartnern empfohlen, der Modellkommune den Beitritt zu den Rahmenverein-

barungen zu ermöglichen. 

 

4.1.4 Nachweis- und Berichtspflichten gegenüber den Landesverbänden der Pflegekassen 

Gemäß § 123 Abs. 5 Satz 1 Ziffer 3 SGB XI hat der Träger der Modellkommune mit den Landes-

verbänden der Pflegekassen das Nähere zu den Nachweis- und Berichtspflichten zu vereinbaren. 

Zum Ende des ersten Quartals nach Ablauf eines Haushaltsjahres ist den jeweils zuständigen Lan-

desverbänden der Pflegekassen bzw. dem koordinierenden Landesverband (Ziffer 4.1.2) ein 

Nachweis über die Verwendung der von den Pflegekassen zur Verfügung gestellten Mittel vorzu-

legen. 

Nachzuweisen sind insbesondere die im abgelaufenen Haushaltsjahr 

 verwendeten finanziellen, personellen und sächlichen Mittel für die von den Pflegekassen 

übernommenen Aufgaben; 

 erbrachten Pflegeberatungen nach den §§ 7a bis 7c SGB XI und die Beratungseinsätze 

nach § 37 Abs. 3 SGB XI. Dazu hat die Modellkommune die Zahl der in diesem Zeitraum 

abgeschlossenen Pflegeberatungen im Sinne der Pflegeberatungs-Richtlinien gemäß § 17 

Abs. 1a SGB XI mitzuteilen und einen Nachweis über die Zahl der durchgeführten Bera-

tungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI vorzulegen;  

 erbrachte Anzahl an Pflegekursen nach § 45 SGB XI inklusive Teilnehmerzahl mit Angabe 

der jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung und Anzahl der individuellen häuslichen Pflege-

schulungen.  
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4.1.5 Übergang der Beratungsaufgaben auf die Modellkommune 

 

4.1.5.1 §§ 7a – 7c SGB XI 

Für die Pflegeberatung nach §§ 7a-7c SGB XI im Rahmen der Modellvorhaben gelten dieselben 

Vorgaben wie für die Pflegeberatung durch die Pflegekassen (Richtlinien gemäß § 17 Abs. 1a 

SGB XI zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI). Die Empfehlungen 

des GKV-Spitzenverbandes nach § 7a Abs. 3 Satz 3 SGB XI zur Anzahl, Qualifikation und Fortbil-

dung der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sind zu beachten. 

 

Aufgabenerfüllung durch die Modellkommune selbst 

Nach Eingang eines erstmaligen Antrags auf Leistungen nach dem SGB XI sowie weite-

rer Anträge auf Leistungen nach § 18 Abs. 3 SGB XI, den §§ 36 bis 38, 41 bis 43, 44a, 

45, 87a Abs. 2 Satz 1 und § 115 Abs. 4 SGB XI hat die Pflegekasse der Modellkommune 

unverzüglich in Textform im Sinne des § 126b BGB den vollständigen Namen und die 

Adressdaten des Anspruchsberechtigten zu übermitteln. Hierbei sind die Vorgaben des 

zweiten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch zum Schutz der Sozialdaten zu 

beachten.  

 

Die Modellkommune hat dem Anspruchsberechtigten unmittelbar nach Eingang der von 

der Pflegekasse zum Zwecke der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI übermittelten Daten 

 

 unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Beratungstermin zu nen-

nen, der gemäß § 7b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI spätestens innerhalb von zwei 

Wochen nach Antragseingang bei der Pflegekasse durchzuführen ist oder, so-

fern dies nicht gewährleistet werden kann, 

 

 einen Beratungsgutschein auszuhändigen, der es dem Anspruchsberechtigten 

ermöglicht, die Beratung durch darin benannte, qualifizierte und unabhängige 

Beratungsstellen gemäß § 7b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XI innerhalb von zwei Wo-

chen nach Antragseingang bei der Pflegekasse in Anspruch zu nehmen. 

 

Die Zwei-Wochen-Frist gilt nach § 7b Abs. 1 Satz 1 SGB XI bei Erstanträgen auf Leis-

tungen nach dem SGB XI sowie bei weiteren Anträgen auf Leistungen nach § 18 Abs. 3 

SGB XI, den §§ 36 bis 38, 41 bis 43, 44a, 45, 87a Abs. 2 Satz 1 und § 115 Abs. 4 

SGB XI. Der Anspruchsberechtigte ist darüber aufzuklären, dass die Beratung auf seinen 

Wunsch in der häuslichen Umgebung stattfinden und auch nach Ablauf der zwei Wo-

chen durchgeführt werden kann. 
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Vorhandene Pflegestützpunkte sollten von der Modellkommune weitergeführt werden. 

Entscheidet sich die Modellkommune unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Re-

gelungen für die Neueinrichtung von Pflegestützpunkten, hat dies im Rahmen der vor-

ab kalkulierten und im Rahmen der nach § 123 Abs. 5 Nr. 6 SGB XI vereinbarten Finan-

zierung zu erfolgen. § 7c Abs. 1a SGB XI bleibt unberührt. Eine Doppelfinanzierung der 

gleichen Aufgaben durch die Pflegekassen nach § 7c Abs. 4 SGB XI ist für neue Pflege-

stützpunkte im Einzugsgebiet des jeweiligen Modellvorhabens ausgeschlossen.  

 

Delegation der Beratungsaufgaben durch die Modellkommune auf Dritte  

 

Sofern sich die Modellkommune für die Erfüllung Ihrer Aufgaben nach §§ 7a – 7c 

SGB XI Dritter bedient, sind bestehende Strukturen angemessen zu berücksichtigen und 

gegebenenfalls in die Beratungsangebote der Modellkommune zu integrieren. Dies gilt 

insbesondere für Modellkommunen, die über mehrjährige Erfahrungen in der Zusam-

menarbeit bei der Aufgabenerfüllung mit den Pflegekassen verfügen (s. auch Abschnitt 

2.2). 

 

4.1.5.2 § 37 Abs. 3 SGB XI 

 Sofern die Modellkommune die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI selbst erbringt 

oder sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 123 Abs. 6 Sätze 2 bis 4 SGB XI Dritter bedient, 

hat sie die Öffentlichkeit und die zugelassenen Pflegedienste über den Weg der Durchführung 

der Beratungseinsätze in der Modellkommune zu informieren.  

 Die von den Vertragsparteien nach § 113 SGB XI bis zum 01.01.2018 zu beschließenden 

„Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche“ nach § 37 Abs. 5 SGB XI sind 

von den Modellkommunen zu beachten. 

 Die Modellkommune hat sicherzustellen, dass Pflegebedürftige die Beratungseinsätze inner-

halb der Fristen des § 37 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB XI abrufen können.  

Die bei dem Beratungseinsatz gewonnenen Erkenntnisse sind in entsprechender Anwendung 

des § 37 Abs. 4 Satz 1 SGB XI an die Pflegekasse des Pflegebedürftigen weiterzuleiten. Für die 

Meldung ist nach § 123 Abs. 1 Satz 6 SGB XI das vom GKV-Spitzenverband und dem Verband 

der Privaten Krankenversicherung e. V. entwickelte Formular zum „Nachweis eines Beratungs-

einsatzes nach § 37 Abs. 3 SGB XI“ in der jeweils gültigen Fassung zu nutzen. Bedienen sich 

die Modellkommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter, haben diese das o. g. Formular an 

die jeweils zuständige Pflegekasse und Modellkommune zu übersenden. Ergänzungen des 

Meldebogens sind möglich.  
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4.1.5.3 Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen nach § 45 SGB XI 

 Die Modellkommune kann die Kurse selbst durchführen oder Dritte gemäß Ziffer 2.2 beauf-

tragen. 

 In den Kursen sollen Kenntnisse vermittelt oder vertieft werden, die zur Pflegetätigkeit in der 

häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen notwendig oder hilfreich sind. Auch die Unter-

stützung bei seelischen und körperlichen Belastungen, der Abbau von Versagensängsten, der 

Erfahrungsaustausch der Pflegepersonen untereinander, die Beratung über Pflegehilfsmittel, 

Rehabilitationsleistungen und das Gewinnen und Mobilisieren weiterer ehrenamtlicher Pflege-

personen können Gegenstand der Kurse sein. 

 Es ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Bedarfskonstellationen abgedeckt werden und 

auch für besondere Personenkreise ausreichend Angebote erhalten bzw. geschaffen werden. 

 Auf Wunsch des hilfe-und pflegebedürftigen Menschen und seiner Angehörigen findet die 

Schulung in der häuslichen Umgebung des hilfe- und pflegebedürftigen Menschen statt. 

 

4.1.5.4 Bestandsschutz für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen  

Bei einem Wechsel der Verantwortlichkeit von der Pflegekasse zur Modellkommune während der 

Inanspruchnahme einer laufenden Beratung bleibt die Pflegekasse für die Durchführung dieser 

Beratung bis zum Abschluss des Beratungsprozesses zuständig, es sei denn, die zu beratende 

Person wünscht einen  Wechsel der Verantwortlichkeit. Auf die Wechselmöglichkeit ist durch die 

Pflegekasse hinzuweisen. 

 

4.1.6 Haftung für Schäden, die der Pflegekasse durch fehlerhafte Beratung entstehen 

Nach § 123 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 SGB XI ist eine Vereinbarung zur Haftung für Schäden, die den 

Pflegekassen durch fehlerhafte Beratung der Modellkommunen entstehen, zu treffen. Bei dieser 

Vereinbarung geht es um die Verantwortlichkeit für fehlerhafte Beratung im Innenverhältnis zwi-

schen Pflegekasse und Modellvorhaben. Hier muss ein Ausgleich der Schäden sichergestellt sein, 

die der Pflegekasse im Fall einer fehlerhaften Beratung durch das Modellvorhaben entstehen. Nä-

heres zur Sicherstellung des Ausgleichs für Schäden ist in den Vereinbarungen nach § 123 Abs. 5 

SGB XI zu regeln.  

 

4.1.7 Beteiligung der Pflegekassen mit sächlichen, personellen und finanziellen Mitteln 

Für eine kalkulierbare Finanzierung der von den Pflegekassen auf die Modellkommunen überge-

henden Aufgaben sollen die Kosten der beteiligten Pflegekassen in der Vereinbarung nach § 123 

Abs. 5 SGB XI prospektiv pauschaliert werden und für die Pflegekassen wettbewerbsneutral als 

Leistungsausgaben gebucht werden. Alternativ können auch entsprechende Personalgestellungen 

durch die Pflegekassen vereinbart werden, wenn eine Integration der Beschäftigten in die (neue) 
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Struktur gewährleistet ist. Beteiligt sind alle Pflegekassen, bei denen mindestens ein Pflegebe-

dürftiger mit Wohnsitz im Geltungsbereich der Modellregion versichert ist. 

 

4.1.7.1 Finanzielle Mittel 

Für die mit der Vereinbarung übernommenen Beratungsaufgaben erhält die Modellkommune von 

den betroffenen Pflegekassen ein vorläufiges Modellbudget, mit dem die übernommenen Pflege-

beratungsaufgaben zu finanzieren sind. Nach § 123 Abs. 5 Satz 2 SGB XI darf der Beitrag der 

Pflegekassen den Aufwand nicht übersteigen, der entstanden wäre, wenn sie die Aufgaben anstel-

le der Antragsteller im selben Umfang selbst erbracht hätten. 

Grundlage für die Berechnung des durch die jeweilige Pflegekasse zu tragenden Modellbudgets 

sind die bisherigen durchschnittlichen Ausgaben je Pflegebedürftigen für die Pflegeberatung nach 

den §§ 7a bis 7c SGB XI, die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Abs. 3 SGB XI und die 

Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen nach § 45 SGB XI. Die Berech-

nungswerte sind den amtlichen Statistiken PV 45 und PG 2 zum Stichtag 31.12. des jeweiligen 

Vorjahres zu entnehmen und den Modellkommunen sowie den zuständigen obersten Landesbe-

hörden mitzuteilen. Von diesen Ausgaben sind allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 4 % für 

den Aufwand, der den Pflegekassen für die Umsetzung der Modellvorhaben zusätzlich entsteht, 

abzuziehen.  

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Ausgaben sind folgende Schlüssel der amtlichen Statis-

tik PV 45 zu berücksichtigen: 

 

Für die Pflegeberatung nach §§ 7a bis 7c SGB XI 

 Pflegeberatung der Pflegekasse außerhalb des Pflegestützpunktes:  

4900, 4910, 4911, 4940 

 Pflegeberatung der Pflegekasse im Pflegestützpunkt: 

4901, 4912, 4920, 4930, 4940, 4941 und 4950 

Sofern sächliche Mittel von der Pflegekasse eingebracht werden (z. B. DV-Ausstattung 

des Arbeitsplatzes), sind diese bei den Vorlaufkosten (Schlüssel 4911) abzuziehen. 

 

Für die Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI 

 Schlüssel: 4602 und 4603  

 

Für die Pflegekurse nach § 45 SGB XI 

 Schlüssel: 4510  

Sofern die Pflegekasse eine Kooperation mit Dritten zur Erbringung von Pflegekursen 

geschlossen hat und die Modellkommune sich an der Kooperation beteiligt, trägt die 
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Pflegekasse die Kosten der Pflegekurse; insoweit werden diese nicht bei der Ermittlung 

des Modellbudgets berücksichtigt. 

 

4.1.7.1.1 Berechnung des vorläufigen Modellbudgets 

Als Ausgangsbasis ergibt sich die Berechnung des vorläufigen Modellbudgets wie folgt:  

 

Schritt 1: Bemessung des Modellbudgets je zuständiger Pflegekasse 

Zunächst ist das Verhältnis der Gesamtausgaben aus der PV 45 unter Abzug der allgemeinen 

Verwaltungskosten in Höhe von 4 % zur Zahl der Pflegeleistungsempfänger je Pflegekasse der 

PG 2 für das gesamte Jahr (Stichtag 31.12.) vor Abschluss der Kooperationsvereinbarung nach § 

123 Abs. 5 SGB XI zu ermitteln. Dieser Wert ist mit der Anzahl der Pflegeleistungsempfänger je 

Pflegekasse mit Wohnsitz im Einzugsgebiet der Modellregion analog den Vorgaben der PG 2 je 

Pflegekasse zu multiplizieren. 

 

Berechnung des Modellbudgets je Pflegekasse 

 

 

Schritt 2: Ermittlung des Gesamtbetrags des vorläufigen Modellbudgets 

Der Gesamtbetrag des durch die zuständigen Pflegekassen zu tragendenden vorläufigen Modell-

budgets ergibt sich aus der Summe der Modellbudgets (aus Schritt 1) der an der Modellkommune 

beteiligten Pflegekassen.  

 

Schritt 3: Ermittlung der Kostenverhältnisse der Pflegekassen untereinander 

Die Anteile der jeweiligen Pflegekasse am gesamten Modellbudget der Modellkommune für die 

Endabrechnung nach Ablauf eines Haushaltsjahres durch die Modellkommune ergeben sich aus 

den Ergebnissen der Schritte 1 und 2. 

Die zuständigen Landesverbände der Pflegekassen bzw. der koordinierende Landesverband, so-

fern gemäß Ziffer 4.1.2 ein solcher benannt ist, teilt der Modellkommune die Höhe des vorläufi-

gen Modellbudgets und den Anteil der einzelnen Pflegekassen mit. Die Zahlung des Modellbud-

gets der Pflegekassen an die Modellkommune ist in der Kooperationsvereinbarung nach § 123 
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Abs. 5 SGB XI, hilfsweise in Einzelvereinbarungen zwischen den Pflegekassen und der Modell-

kommune zu regeln. 

 

4.1.7.1.2 Jahresabrechnung 

Nach Ablauf eines Haushaltsjahres erfolgt die Abrechnung, bei der die tatsächlichen Ausgaben 

der Modellkommune für die von den Pflegekassen übernommenen Beratungsaufgaben auf Grund-

lage der Jahresrechnung und der Nachweise nach Ziffer 4.1.4 nachgewiesen und dem vorläufigen 

Modellbudget gegenüber gestellt werden.  

Für die Jahresabrechnung bedarf es einer plausiblen und nachvollziehbaren Darlegung der Gründe 

für die Abweichung der tatsächlichen Kosten von den prospektiv geschätzten Kosten. Gründe 

können insbesondere sein: durchschnittlich höhere Anzahl an Beratungen nach §§ 7a bis 7c, 37 

Abs. 3 und 45 SGB XI im Vergleich zur Anzahl der Beratungen in der Ausgangsbasisberechnung, 

durchschnittlich höherer Zeitbedarf der Beratung im Vergleich zur Beratung durch die Pflegekas-

se, sofern hierfür Personal- und Sachaufwände nachgewiesen werden. Auch erhöhte Anforderun-

gen, die sich aus gesetzlichen und/oder untergesetzlichen Vorgaben ergeben und das Beratungs-

geschehen betreffen, sind zu berücksichtigen. Berücksichtigungsfähige Kosten können aber auch 

der Mehraufwand durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Pflegeberater resp. der Pflege-

kursleiter sein.  

Die sich daraus ergebenden Nach- und Rückzahlungen sind bei den Vorauszahlungen im Folge-

jahr zu berücksichtigen. In den Folgejahren bemisst sich das Modellbudget an den tatsächlichen 

Ausgaben nach Satz 1 des Vorjahres. Den Partnern auf Landesebene wird empfohlen, die Mög-

lichkeit vorzusehen, bei Abweichungen der tatsächlichen von den prospektiv geschätzten Kosten 

um mindestens 20 % etwaige Erstattungsansprüche auch unterjährig feststellen zu lassen.  

Sofern die vom Träger der Modellkommunen nachgewiesenen Kosten höher sind als das vorläufi-

ge Modellbudget, haben die Pflegekassen sich im Umfang ihres jeweiligen Anteils (gemäß Schritt 

3) an den Mehrkosten zu beteiligen. Sofern die vom Träger der Modellkommunen nachgewiese-

nen Kosten niedriger sind als die vorläufigen Modellbudgets, sind die Rückzahlungen an die Pfle-

gekassen im Kostenverhältnis nach Schritt 3 vorzunehmen.  

Die Modellkommune übermittelt die Jahresabrechnung inklusive Nachweise nach Ziffer 4.1.4 an 

die zuständigen Landesverbände der Pflegekassen bzw. an den koordinierenden Landesverband 

(Ziffer 4.1.2). Diese überprüfen die Nachzahlungsforderung anhand der Nachweise nach Ziffer 

4.1.4 innerhalb einer angemessenen, im Rahmen der Kooperationsvereinbarung festzulegenden 

Frist. 

Die Landesverbände der Pflegekassen übermitteln die Ergebnisse ihrer Prüfung für das abgelaufe-

ne Haushaltsjahr den Pflegekassen und den Modellkommunen. Die weitere Veranlassung, insbe-

sondere die Modalitäten von Nach- oder Rückzahlungen, ist in der Vereinbarung nach § 123 

Abs. 5 Satz 1 SGB XI zu regeln.  
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Die Höhe des Modellbudgets, welches in der Vereinbarung nach § 123 Abs. 5 SGB XI geregelt 

wird, ist auf der Grundlage der konsentierten Jahresabrechnung anzupassen. 

 

4.1.7.2 Personelle Mittel 

Bei der Aufgabenwahrnehmung durch die Modellkommune kann auch der Einsatz von Mitarbei-

tern der Pflegekassen vereinbart werden, z. B. im Rahmen von Personalgestellungen. Dabei sind 

das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie etwaige tarifvertragliche Regelungen zu beachten. 

Die Aufwendungen der jeweiligen Pflegekasse für den Einsatz ihrer Mitarbeiter sind bei der Be-

rechnung des Modellbudgets der jeweiligen Pflegekasse abzuziehen. Sofern Kommunen zur Auf-

gabenwahrnehmung Mitarbeiter von Pflegekassen einsetzen, z. B. im Rahmen von Personalgestel-

lungen, sind die bisherigen Aufwendungen der jeweiligen Pflegekasse für diese Mitarbeiter (Brut-

topersonalkosten) bei der Ermittlung des Ausgabevolumens für die Übernahme der Aufgaben 

nach den §§ 7a bis 7c, 37 Abs. 3 und 45 SGB XI zu reduzieren. Das Nähere ist in der Vereinba-

rung zwischen dem Träger des Modellvorhabens und der jeweiligen Pflegekasse zu regeln. 

 

4.1.7.3 Sächliche Mittel 

Sofern vereinbart wurde, dass Kommunen zur Aufgabenwahrnehmung sächliche Mittel von Pfle-

gekassen einsetzen (z. B. Mobiliar, technische Geräte, Räume), sind diese Sachwerte mit dem je-

weiligen Zeitwert bei der Ermittlung des Ausgabenvolumens für die Übernahme der Aufgaben 

nach den §§ 7a bis 7c, 37 Abs. 3 und 45 SGB XI der jeweiligen Pflegekasse zu reduzieren. Das 

Nähere ist in der Vereinbarung zwischen dem Träger der Modellkommune und der jeweiligen 

Pflegekasse zu regeln.  

 

5. Widerruf der Genehmigung 

Stellt die zuständige oberste Landesbehörde fest, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf 

der Genehmigung nach § 124 Abs. 2 SGB XI vorliegen, sind die Landesverbände der Pflegekassen 

hierüber und über den Widerruf zu informieren. Die Pflegekassen haben einen etwaigen Rückzah-

lungsanspruch gegenüber der Modellkommune geltend zu machen, der sich nach dem Anteil der 

von der Modellkommune rechtmäßig erbrachten Leistungen nach § 123 Abs. 1 Satz 5 SGB XI 

ergibt. 

Eine Klage gegen den Widerruf hat gemäß § 124 Abs. 2 Satz 2 SGB XI keine aufschiebende Wir-

kung, sodass die Zuständigkeit für die Beratung unmittelbar an die Pflegekasse zurückgeht.  

 

6. Datenschutz 

Die Modellkommune verpflichtet sich, für die übernommenen Aufgaben nach § 123 Abs. 1 Satz 5 

SGB XI in jedem Einzelfall ausreichende datenschutzrechtliche Vorkehrungen zu treffen (SGB X, 

2. Kapitel). 
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7. Begleitung der Modellvorhaben 

Die Modellkommunen wirken bei der wissenschaftlichen Begleitung mit. 

Die Begleitung und der Austausch der Modellvorhaben auf bundesweiter Ebene (§ 124 Abs. 4 

SGB XI) kann über regelmäßige Treffen der beteiligten Modellkommunen sichergestellt werden. 

Diese Treffen werden moderiert und nehmen aktuelle Themenschwerpunkte auf, die für die Um-

setzung der Modellvorhaben relevant sind. 

Weiterhin kann eine Internetplattform eingerichtet werden, über die einerseits die Öffentlichkeit 

zu den Zielen und der Entwicklung der Modellvorhaben informiert wird und andererseits der In-

formationsaustausch aller am Vorhaben beteiligten Akteure sichergestellt wird. Die Plattform 

kann z. B. über einen internen Bereich sowohl für einen regelmäßigen Austausch als auch für die 

Vorbereitung der regelmäßigen Treffen genutzt werden. 

Sowohl die Organisation der Treffen als auch die Einrichtung und Betreuung der Internetplattform 

können nach erfolgter Abstimmung mit den nach Landesrecht zuständigen Stellen als Auftrags-

modul an die wissenschaftliche Begleitung nach § 124 Abs. 3 SGB XI vergeben werden. Die wis-

senschaftliche Begleitung kann sich hier der Zusammenarbeit Dritter bedienen.  

Im Verlauf der Umsetzung der Modellvorhaben soll für die interessierte Fachöffentlichkeit eine 

Veranstaltungsreihe stattfinden. Für die Durchführung der Veranstaltungsreihe sind die Stellen 

nach § 124 Abs. 4 SGB XI im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und den 

obersten Landesbehörden und im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden und den 

beteiligten Modellkommunen verantwortlich. 

 


